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Allgemeine Versicherungsbedingungen der Uelzener Versicherungen für die
Betriebshaftpflichtversicherung von gewerblichen Tierhaltungsbetrieben
(AVB BHV 2018, Stand: 01.11.2022)

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschut-
zes in der Haftpflichtversicherung.

- Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen betrieblichen 
Risiken (Betriebshaftpflichtrisiko).

- Abschnitt A2 gilt für Schäden durch Umwelteinwirkungen und Schä-
den an der Umwelt (Umweltrisiko).

- Abschnitt A3 gilt für Risiken durch gelieferte Erzeugnisse, abgeschlos-
sene Arbeiten oder sonstige ausgeführte Leistungen (Produkthaft-
pflichtrisiko).

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A (A(GB)) enthalten Regelun-
gen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung, zur Beitragsanglei-
chung und zu Schiedsgerichtsvereinbarungen. 

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien. 

- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Bei-
tragszahlung. 

- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung.
- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers und weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungs-
text, der Versicherungsschein und seine Nachträge.
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Teil A

Abschnitt A1 – Betriebshaftpflichtrisiko
A1-1   Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tätig-

keiten, Betriebsstätten (versichertes Risiko)
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Betrieb mit seinen Eigen-
schaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten oder aus der Ausübung 
der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen 
beruflichen Tätigkeit.

Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche wegen Schäden 
aus der Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunternehmer). Nicht ver-
sichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer selbst und deren Betriebs-
angehörige.

Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Betriebsstätten 
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger) innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland.

Hinweis: Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten (z. B. 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger) versichert werden 
sollen, bedarf es einer besonderen Vereinbarung.

A1-2   Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht
A1-2.1.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, für Schäden, die sie 
in Ausführung betrieblicher oder beruflicher Tätigkeiten für den Versiche-
rungsnehmer verursachen.

A1-2.1.2  sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, 
die sie in Ausführung betrieblicher oder beruflicher Tätigkeiten für den 
Versicherungsnehmer verursachen. Betriebsangehörige sind beispiels-
weise auch in den Betrieb eingegliederte Arbeitnehmer fremder Unter-
nehmen, Praktikanten, Volontäre und Hospitanten. Ausgeschlossen 
sind Ansprüche aus Personenschäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß 
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 
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A1-2.1.3 des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters für Schäden 
aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
beschriebenen betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit.

A1-2.1.4 Versicherungsschutz für die in A1-2.1.1 bis A1-2.1.3 ge-
nannten Personen besteht auch, wenn sie aus ihrer früheren Tätigkeit 
für den versicherten Betrieb in Anspruch genommen werden.

A1-2.2  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte 
Person entsteht.

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Ver-
sicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
mitversicherten Personen.

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten 
sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Per-
sonen verantwortlich.

A1-2.5  Ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht von Reit-
lehrern, Bereitern, Hufschmieden, Tiertherapeuten und Reittherapeu-
ten, auch wenn diese Schäden in ihrer Eigenschaft als gesetzlicher 
Vertreter des Versicherungsnehmers, als Person, die zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben 
angestellt ist oder als Betriebsangehöriger in Ausführung seiner dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer, verursacht werden.

A1-3  Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A1-3.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Ver-
sicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das 
einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen  
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
b)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 

durchführen zu können;
c)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten 
Erfolges;

d)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung;

e)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
f)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

A1-3.3  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie 
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-
sicherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 
a)  die Prüfung der Haftpflichtfrage,
b)  die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und 
c)  die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-

densersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers ab-
zugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den 
Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versicherungsnehmers.

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder geneh-
migt, so trägt der Versicherer die gesetzliche Vergütung oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicher-
te Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht 
auszuüben.

A1-5   Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
beteiligung)

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A1-5.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:

Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbar-
ten Versicherungssumme begrenzt.

A1-5.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Serienscha-
den), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese
a)  auf derselben Ursache oder
b)  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem, Zusammenhang 
beruhen.

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 
bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des Versi-
cherers mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründeten 
Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungs-
summe übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begrün-
deten Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 bleibt unberührt.
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer 
auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, 
zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus ei-
nem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe 
dieser Ansprüche.

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-
tungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls.
 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
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die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer 
für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6   Besondere Regelungen für einzelne betriebliche Ri-
siken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und 
besondere Ausschlüsse)

A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne betriebliche Risiken, 
deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden beson-
deren Ausschlüsse.
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf 
die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen An-
wendung (z. B. A1-4 – Leistungen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine 
Ausschlüsse).

A1-6.1  Sozial- und Sicherheitseinrichtungen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
seinen Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, die überwiegend für 
den versicherten Betrieb bestimmt sind (z. B. Betriebssportgemeinschaf-
ten, Kantinen, Erholungseinrichtungen, Kindertagesstätten) und seiner 
Werks- oder Betriebsfeuerwehr.
Versichert ist hierbei auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Mitglieder der Betriebssportgemeinschaft aus der Betätigung für diese, 
soweit es sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen 
handelt.

A1-6.2  Haus- und Grundbesitz
A1-6.2.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Besitzer (z. B. Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasing-
nehmer und Nutznießer) von Grundstücken, Gebäuden oder Räum-
lichkeiten, die ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für 
Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehö-
rigen benutzt werden. 
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die 
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften oblie-
gen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen).

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
der Vermietung oder Verpachtung betrieblicher Grundstücke, Gebäude 
oder Räumlichkeiten oder Teilen davon an Betriebsfremde.

A1-6.2.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in A1-6.2.1  
genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haftpflicht
 a)  des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-

arbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Erdarbei-
ten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 100.000,00 € je 
Bauvorhaben.

 Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser Versicherungs-
schutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (A1-9).

b)  des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 
2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand.

c)  der vom Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Ver-
waltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 
Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen 
sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben wer-
den. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
aus Personenschäden und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem  
Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstun-
fälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung 
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zu-
gefügt werden. 

d)  des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Abwässer. Bei 
Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden durch

 − Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals;
 − häusliche Abwässer;
 − Abwässer aus Fettabscheidern.

 Falls Versicherungsschutz nach A2-1.1.5 f) für Benzin- und Ölab-
scheider besonders vereinbart ist, gilt zusätzlich:

 − Abwässer aus Benzin- und Ölabscheidern.

A1-6.3 Vertraglich übernommene Haftpflicht
Versichert ist die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Leasingnehmer, 

Pächter oder Entleiher durch Vertrag übernommene gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermie-
ter, Leasinggeber, Verpächter, Verleiher) in dieser Eigenschaft.

A1-6.4 Abhandenkommen von Sachen
A1-6.4.1 Schlüssel
Versichert ist – in Erweiterung zu A1-3.1 – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers ausschließlich wegen des Abhandenkom-
mens fremder mechanischer oder elektronischer Schlüssel für Gebäude 
und Räume, sofern sich diese Schlüssel rechtmäßig im Gewahrsam des 
Versicherungsnehmers befunden haben. Auf diese Schäden finden die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche wegen der Kosten für das notwendige Auswechseln oder 
Programmieren von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüber-
gehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz 
bis zu 5 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde. 

Die Versicherungssumme für Schäden aus dem Abhandenkommen 
von Schlüsseln beträgt je Versicherungsfall 2.500 €. Die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
10.000 €.

Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je 
Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.

A1-6.4.2 Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher
Versichert ist – in Erweiterung zu A1-3.1 – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von Sachen 
(einschließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör) der Be-
triebsangehörigen und Besucher. Auf diese Schäden finden die Bestim-
mungen über Sachschäden Anwendung.  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden durch Abhan-
denkommen von 
a)  Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln, 
b)  Wertpapieren (einschließlich Sparbüchern), 
c) Scheckheften,
d) Urkunden, 
e) Schmuck und
f) anderen Wertsachen.

Die Versicherungssumme für Schäden aus dem Abhandenkommen von 
Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher beträgt je Versicherungs-
fall 2.500,00 €. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 10.000,00 €. 

Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je 
Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.

A1-6.5 Gewahrsamsschäden
A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für Beschädigung und Abhandenkommen von fremden be-
weglichen Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit 
Zubehör), die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen 
hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind, 
unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer für das Scha-
denereignis keinen Versicherungsschutz aus einer evtl. bestehenden 
Kraftfahrt-Haftpflicht-Versicherung beanspruchen kann.

A1-6.5.2 Der Versicherungsschutz nach A1-6.5.1 besteht nur, wenn 
der Versicherungsnehmer die fremden beweglichen Sachen nur kurz-
fristig, längstens einen Monat, zum Gebrauch im eigenen land- / forst-
wirtschaftlichen Betrieb, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder des 
überbetrieblichen Maschineneinsatzes in Gewahrsam hat. Das Risiko 
der hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Beförderung, 
auch mit Kraftfahrzeugen aller Art, ist eingeschlossen.

A1-6.5.3 Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versiche-
rungsschutz nach A1-6.5.1 für Schäden an den benutzten fremden be-
weglichen Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit 
Kraftfahrzeugen aller Art verbundenen Anhängern und Arbeitsgeräten 
auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder Explosi-
on zurückzuführen sind. (Unfallschäden im Sinne dieser Bestimmungen 
sind solche Schäden, die auf ein unmittelbar von außen her plötzlich mit 
mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis zurückzuführen sind.)

A1-6.5.4 Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Un-
fallschäden i.S.v. A1-6.5.3 und damit vom Versicherungsschutz nach  
A1-6.5.1 aus geschlossen. (Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung 
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sind nur solche Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvorgang ent-
stehen. Betriebsschäden im Sinne dieser Anschlussklausel sind alle 
Schäden, die durch falsche Bedienung unmittelbar an den fremden Zug-
maschinen, Anhängern, selbstfahrenden Arbeitsgeräten und mit Kraftfahr-
zeugen verbundenen Arbeitsmaschinen entstanden sind. Reine Bruch-
schäden sind im Gegensatz zu einem Gewaltbruch solche Schäden, bei 
denen es sich um einen Ermüdungsbruch – Dauerbruch – handelt.)

A1-6.5.5 Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch 
die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder sonstige Ge-
genstände auf oder im Boden, entstehen, gelten als vom Versiche-
rungsschutz nach A1-6-5.1 ausgeschlossene Betriebsschäden.

A1-6.5.6 Werden durch Brems-, Betriebs- und Bruchschäden i.S.v.  
A1-6.5.4 Unfälle i.S.v. A1-6.5.3 ausgelöst, so bleiben die Brems-,  
Betriebs- und reinen Bruchschäden auch in diesen Fällen von der Versi-
cherung ausgeschlossen, während die Unfall-(Folge-)Schäden gedeckt 
sind.

A1-6.5.7 Vom Versicherungsschutz nach A1-6.5.1 ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche wegen Schäden die im Verschütten oder Abhan-
denkommen der zur Beförderung übernommenen Milch sowie im Ab-
handenkommen und in der Beschädigung der fremden Milchkannen 
bestehen.

Die Versicherungssumme für Gewahrsamsschäden beträgt je Versiche-
rungsfall 10.000,00 €. Beim Abhandenkommen von Sachen (auch Tie-
ren) beträgt die Versicherungssumme 500,00 € je Versicherungsfall. 

Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je 
Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.

A1-6.6  Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger 

A1-6.6.1  Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch den 
Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen 
Fahrzeugen:
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraft-

fahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstge-
schwindigkeit;

b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km / h bauartbedingter Höchst-
geschwindigkeit;

c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge-
schwindigkeit;

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km / h bau-
artbedingter Höchstgeschwindigkeit;

e) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur 
auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren.

A1-6.6.2  Die in A1-6.6.1 genannten Fahrzeuge dürfen nur von ei-
nem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht werden. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt  
B3-3.3 (Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen).

A1-6.7  Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen 
(Miet- /Pachtsachschäden)

Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann 
durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Ver-
sicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert 
werden:

Miet- / Pachtsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versiche-
rungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten oder Beauftragten ge-
mieteten oder gepachteten Sachen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

A1-6.7.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Miet- / Pachtsachschäden ausschließlich an 

a) anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen gemieteten Räumen in 
Gebäuden; 

b) zu betrieblichen Zwecken gemieteten oder gepachteten Gebäuden 
und / oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtungen, Produktions-
anlagen und dergleichen).

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
 -  Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung und alle 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
 -  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Der Ausschluss gilt nicht, 
sofern diese Schäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser 
oder Abwasser entstanden sind;

c) zu betrieblichen Zwecken gemieteten oder gepachteten Gebäuden 
und / oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtungen, Produktions-
anlagen und dergleichen) durch Pferde.

Die Versicherungssumme für Miet- / Pachtsachschäden an Gebäuden 
und / oder Räumen durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Ab-
wässer beträgt je Versicherungsfall 2.500.000,00 €. Die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
5.000.000,00 €. Es gilt eine bedingungsgemäße Selbstbeteiligung von 
1.000,00 € je Versicherungsfall.

Die Versicherungssumme für sonstige Miet- / Pachtsachschäden an Ge-
bäuden und / oder Räumen z.B. durch Pferde beträgt je Versicherungsfall 
maximal 60.000,00 €. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt 120.000,00 €. Es gilt eine bedingungs-
gemäße Selbstbeteiligung von 1.000,00 € je Versicherungsfall.

Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je 
Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.

A1-6.7.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind – in Ergän-
zung zu A1-7.4 – auch Ansprüche von 
a) Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
b) gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat und deren An-
gehörigen gemäß A1-7.4 a) Absatz 2, wenn sie mit diesen in häus-
licher Gemeinschaft leben; 

c) Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind und unter 
einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

A1-6.8  Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätig-
keitsschäden)

Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen und alle sich da-
raus ergebenden Vermögensschäden durch eine betriebliche Tätigkeit, 
die dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein 
Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers 
a) an diesen Sachen tätig geworden ist (Bearbeitung, Reparatur, Be-

förderung, Prüfung oder dergleichen),
b) diese Sachen zur Durchführung seiner Tätigkeiten als Werkzeug, 

Hilfsmittel, Materialablagefläche oder dergleichen benutzt hat oder 
c) Sachen beschädigt hat, die sich im unmittelbaren Einwirkungsbe-

reich der Tätigkeit befunden haben. Sind zum Zeitpunkt der Tätig-
keit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen getroffen wor-
den, um diese Schäden zu vermeiden, liegt kein Tätigkeitsschaden 
vor. 

Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tätigkeitsschaden nur dann 
vor, wenn diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätig-
keit betroffen gewesen, unmittelbar benutzt worden sind oder sich im 
unmittelbaren Einwirkungsbereich befunden haben.

A1-6.8.1   Tätigkeitsschäden an Land- und Wasserfahrzeugen 
und Containern

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Tätigkeitsschäden an Land- und Wasserfahrzeugen, Containern 
ausschließlich, falls jene durch / oder beim Be- und Entladen entstanden 
sind. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn diese beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahr-
zeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens 
entstanden sind. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand 
von Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Be-
schädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern. 
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A1-6.8.2  Tätigkeitsschäden an Leitungen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Tätigkeitsschäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, 
Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- oder 
Oberleitungen. 

A1-6.8.3  Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen Tätigkeitsschäden an sonstigen  
Sachen. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch Ansprüche wegen 
der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur 
Lohnmast, Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen 
Zwecken 
a)  auf seinem Betriebsgrundstück oder 
b)  außerhalb seines Betriebsgrundstücks in seiner Verfügungsgewalt 
befinden oder befunden haben. 

A1-6.9 Schäden im Ausland
A1-6.9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle aus-
schließlich 
a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-

lungen, Kongressen, Messen und Märkten;
b) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die 

vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit 
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind, soweit diese 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten den Bestimmungen des Sozi-
algesetzbuchs VII unterliegen. Dies gilt ausschließlich für den Ver-
sicherungsnehmer und für die in A1-2.1.1 genannten Personen;

c) durch mitversicherte Tiere anlässlich des grenzüberschreitenden 
Ausreitens, Ausführens oder Ausreißens; 

d) durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versicherungsfälle 
a) in den USA, US-Territorien oder Kanada durch Erzeugnisse i. S. d.  

A1-6.9.1 d), die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den Versiche-
rungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für eine 
Lieferung dorthin bestimmt waren;

b) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Ins-
pektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland 
oder europä ischen Ausland.

Hinweis: Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten (z. B. 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger, Stallanlagen, Flur-
stücke) versichert werden sollen, kann der Versicherungsschutz durch 
besondere Vereinbarung im Versicherungsschein oder in seinen Nach-
trägen erweitert werden.

A1-6.9.2  Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gericht-
lichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, 
Zeugen- und Gerichtskosten, werden – abweichend von A1-5.5 – als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.9.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen 
ist.
A1-6.10   Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht 

werden 
Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im Ausland 
geltend gemacht werden, gelten A1-6.9.2 bis A1-6.9.3.

A1-6.11 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften. Dies gilt auch, 
wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst richtet. 

A1-6.11.1 Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder 
Bauabschnitten aufgeteilt, besteht ausschließlich Versicherungsschutz 
für Schäden, die der Versicherungsnehmer im Rahmen der von ihm 
übernommenen Aufgabe verursacht hat. 

A1-6.11.2 Sind die Aufgaben nicht im Sinne von A1-6.11.1 aufgeteilt 
oder ist der schadenverursachende Partner nicht zu ermitteln, gilt: 
a)  Die Ersatzpflicht des Versicherers ist auf die Quote beschränkt, welche 

der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der 
Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, 
welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Personen oder 
Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) ange-
hören. 

b)   Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der ver-
einbarten Versicherungssummen über A1-6.11.2 a) hinaus für den 
Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren 
eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist 
und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein 
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungs-
nehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden 
des Partners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung 
ein Fehlbetrag verbleibt. 

A1-6.11.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche
a) wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeits-

gemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft 
beschafften Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht wurden.

b)  der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander 
sowie der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und 
umgekehrt.

A1-6.11.4 Versicherungsschutz im Umfang der A1-6.11.1 bis  
A1-6.11.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.

A1-6.12 Schäden durch Strahlen
A1-6.12.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. 
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen), ausschließlich 
für
a) den deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
b) den Besitz und die Verwendung von Röntgeneinrichtungen und 

Störstrahlern.

A1-6.12.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verur-
sachen, dass sie bewusst von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen abweichen.
A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-6.13  Vermögensschäden
A1-6.13.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- 
noch durch Sachschäden entstanden sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Vermögensschäden
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 

seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, 
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender 
oder gutachterlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung;
f)  aus Reiseveranstaltungen;
g) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

h) aus
-  Rationalisierung und Automatisierung,
-  Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung,
-  Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;

i) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrech-
ten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des 
Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

j) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;

k) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder ge-
genwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichts-
rat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien / Organe im Zusammenhang stehen;

l)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

m) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wert papieren und Wertsachen.
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Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 60.000 €. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das 2-fache dieser Versicherungssumme.

Falls vereinbart: Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers: 1.000 €

A1-6.13.2 Energiemehraufwand
Versichert ist – abweichend von A1-6.13.1 a) – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus 
einem erhöhten Energie- oder Wasserverbrauch aufgrund vom Versi-
cherungsnehmer mangelhaft erbrachter Installations-, Reparatur- oder 
Wartungsarbeiten.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche infolge der 
Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen.

Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 60.000 €. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das 2-fache dieser Versicherungssumme.

Falls vereinbart: Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers: 1.000 €

A1-6.14   Schäden durch Verletzung von Datenschutzgesetzen 
sowie durch Übertragung elektronischer Daten

A1-6.14.1 Verletzung von Datenschutzgesetzen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden – auch Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind, sowie immaterielle Schäden – aus 
der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Verarbeitung personen-
bezogener Daten.

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren aus-
geführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organi-
sation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, der 
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder 
die Vernichtung.

Versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Vermögens-
schäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden 
sind, sowie wegen immaterieller Schäden von Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherte Personen) untereinander. Der Aus-
schluss in A1-7.3 findet insoweit keine Anwendung.

Die Ausschlüsse in A1-6.13.1, A1-7.9 und A1-7.26 finden keine Anwen-
dung.

A1-6.14.2 Übertragung elektronischer Daten
A1-6.14.2.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden – auch Tätigkeitsschäden und Vermögens-
schäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden 
sind – aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elek-
tronischer Daten (z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger) 
ausschließlich aus 
a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-

derung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und / oder andere Schadprogramme;

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar 
wegen
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht 

jedoch weiterer Datenveränderungen sowie
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. 

Erfassung / korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster 
Daten;

c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Für a) bis c) gilt: 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine 
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch 
Sicherheitsmaßnahmen und / oder -techniken (z. B. Virenscanner, 
Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem 
Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch 
durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt B3-3.3 (Leis-
tungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen).
d) der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, insoweit 

 besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht 
jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten. Der Versicherer  
ersetzt auch
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Er-

lass einer einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungs-
nehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf 
Unterlassung oder Widerruf handelt;

- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Wider-
rufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

Für a) bis d) gilt: 

Die Ausschlüsse in A1-6.13.1 i), A1-7.9 und A1-7.26 finden keine An-
wendung.

A1-6.14.2.2 Ausschlüsse 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
a) Ansprüche, die im Zusammenhang stehen mit 
 −  massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektro-

nisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming), 
 −  Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-

mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden können; 
b)  Ansprüche wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem 

Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung 
stehen, geltend gemacht werden; 

c)  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch 
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzun-
gen herbeigeführt haben. 

 A1-2.3 findet keine Anwendung. 
d)  Ansprüche wegen der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch 

Verarbeitung personenbezogener Daten. Der Versicherungsschutz 
hierfür richtet sich nach A1-6.14.1.

A1-6.14.3 Nicht versicherte Tätigkeiten und Leistungen
Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Tätigkeiten oder Leis-
tungen:
a) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
b) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
d) Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service- 

Providing;
e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen.

A1-6.14.4 Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
diese
a) auf derselben Ursache,
b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang oder
c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln
beruhen.
A1-5.3 findet keine Anwendung. 

A1-6.14.5  Schäden im Ausland
Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle im Ausland aus-
schließlich soweit die Ansprüche in EWR-Staaten oder der Schweiz und 
nach deren Recht geltend gemacht werden. 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten An-
sprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten, werden – abweichend von A1-5.5 – als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion ange-
hören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

A1-6.9 findet keine Anwendung.

A1-6.14.6  Versicherungssumme
Die Versicherungssumme für Schäden im Zusammenhang mit dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer 
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Daten beträgt je Versicherungsfall für Sach- und Vermögensschäden 
1.000.000,00 €.
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt ebenfalls 1.000.000,00 €.
Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssumme je Versiche-
rungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung für Sachschäden.

Personenschäden sind im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versi-
cherungssumme versichert.

A1-6.15  Tiere
A1-6.15.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers 
a)  aus dem Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren, ausgenom-

men Einhufer, die dem eigenen Betrieb dienen;
b)  aus Flurschäden; 
c)  wegen Sachschäden durch Deckakt oder Besamung. Bei Besa-

mungsinstituten und -stationen findet der Ausschluss in A1-7.11 b) 
insoweit keine Anwendung.

A1-6.15.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche
a)  aus dem Halten, Hüten und Verwenden von Hunden; 
 Hierfür kann Versicherungsschutz nach A1-6.15.3 a) vereinbart werden.
b)  aus dem Halten, Hüten und Verwenden von

- Pferde, Reit-, Zug- und Lasttieren
- Pensionstieren und zur Ausbildung übernommenen Tieren;
 Hierfür kann Versicherungsschutz nach A1-6.15.3 b) und c) ver-

einbart werden.
c) wegen Schäden – auch Tätigkeitsschäden – an zur Ausbildung 

übernommenen Tieren;
d) von Genossen / Gesellschaftern von Zuchtviehgenossenschaften 

und ihren Angehörigen wegen Schäden durch gewollten oder un-
gewollten Deckakt durch bei ihnen eingestellte Zuchttiere;

e) Vermögensschäden durch Deckakt und Besamung. 

Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann durch 
besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Versiche-
rungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert werden:
A1-6.15.3
a)  Hunde
 Versichert ist die gesetzliche Haftplicht des Versicherungsnehmers 

aus dem Halten, Hüten und Verwenden von Hunden, die dem eige-
nen Betrieb dienen.

 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus dem Halten, Hüten und Verwenden von Jagdhunden, wenn 
für diese Jagdhunde bereits Versicherungsschutz durch eine Jagd-
haftpflichtversicherung besteht. 

b)  Pferde, Reit-, Zug- und Lasttieren
 Versichert ist die gesetzliche Haftplicht des Versicherungsnehmers 

aus dem Halten, Hüten und Verwenden von Pferden, Reit-, Zug- und 
Lasttieren, die dem eigenen Betrieb dienen, bis zu der im Versiche-
rungsschein oder in seinen Nachträgen genannten Deckungssumme.

c)  Pensionstiere und zur Ausbildung übernommene Tiere
 Versichert ist gesetzliche Haftplicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Halten, Hüten und Verwenden von Pensionstieren und von zur 
Ausbildung übernommenen Tieren.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden an sowie 
Schäden aus dem Abhandenkommen von Pensionstieren und zur 
Ausbildung übernommenen Tieren und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden.

 
 Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann 

durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Ver-
sicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erwei-
tert werden:

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden – auch Tätigkeitsschäden – an Pensionstieren so-
wie Schäden aus dem Abhandenkommen von Pensionstieren bis 
zu der im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen genann-
ten Deckungssumme. 

 Auf die Schäden aus dem Abhandenkommen finden die Bestim-
mungen über Sachschäden Anwendung.

 
 Die Ausschlüsse in A1-6.8.3, A1-6.15.3 c) Satz 2 und A1-7.5 (beson-

derer Verwahrungsvertrag) finden keine Anwendung. 

A1-6.16  Kutschen, Planwagen und Schlitten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
 

dem Gebrauch von Kutschen, Planwagen und Schlitten.

A1-6.17  Abwasserschäden
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Schäden durch Abwässer. 

A1-6.18 Landwirtschaftliche Schankwirtschft und Beherbergung

Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann 
durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Ver-
sicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert 
werden:

Die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
a) als Betreiber einer ländlichen Schankwirtschaft (z. B. Hofcafé, Rei-

terstübchen) ohne Beherbergung;
b) aus der Beherbergung von Gästen im Nebenerwerb bis zu 20 Betten;
c) aus der Aufsichtspflicht über beherbergte Kinder (z.B. bei Reiterferien).

A1-6.19 Geothermie
Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erdwärme dem Unter-
grund entnommen wird. Alle oberirdischen Anlagenteile gehören nicht 
zu der Geothermie-Anlage im Sinne dieser Bedingungen. Satz 1 und 
Satz 2 gelten gleichermaßen für Flächengeothermie und Geothermie 
mittels Bohrung.

A1-6.19.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden ausschließlich im Zusammenhang mit Flächen-
geothermie-Anlagen (z. B. Erdkollektoren, Erdwärmekörbe).
Falls Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder 
wurden, versichert werden sollen, kann der Versicherungsschutz durch 
besondere Vereinbarung im Versicherungsschein oder in seinen Nach-
trägen erweitert werden.

A1-6.19.2 Die folgenden Ausschlüsse finden keine Anwendung:
a) A1-7.12 (Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen),
b) A1-7.13 (Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb).

A1-7  Allgemeine Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen:

A1-7.1  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.2  Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit Arbeiten oder sonstige Leistungen 
erbringen.

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.3  Ansprüche der Versicherten untereinander
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 benannten 

Personen gegen die mitversicherten Personen;
b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-

rungsvertrags;
c) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versiche-

rungsvertrags.
Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der vor-
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4  Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern und anderen 
Personen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer
a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören; 

Als Angehörige gelten
- Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-

gesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Staaten,
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- Eltern und Kinder,
- Adoptiveltern und -kinder,
- Schwiegereltern und -kinder,
- Stiefeltern und -kinder,
- Großeltern und Enkel,
- Geschwister sowie
- Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnli-

ches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind). 

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfä-
hige oder betreute Person ist;

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts 
oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprüche von Angehö-
rigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben.

A1-7.5   Leasing, Leihe, Miete, Pacht, verbotene Eigenmacht, 
besonderer Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Ver-
sicherungsnehmers diese Sachen geleast, geliehen, gemietet, gepachtet 
oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrags sind.

A1-7.6   Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen,  
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sons-
tigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangel-
haften Einzelteil der Sa-che oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt 
und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lie-
ferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen über-
nommen haben.

A1-7.7 Asbest
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
A1-7.8 Gentechnik
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf 
a) gentechnische Arbeiten;
b)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO);
c)  Erzeugnisse, die 

- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9  Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- 
oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10   Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige  
Diskriminierungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schi-
kane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

A1-7.11  Übertragung von Krankheiten
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
a) Personenschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, die aus der Übertragung einer Krankheit einer natürlichen 
versicherten Person resultieren, es sei denn, diese Person beweist, 
dass sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

b)  Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, 

von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer beweist, dass weder er noch eine 
mitversicherte Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat

A1-7.12  Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich da- 
raus ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch 
a) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen; 
b) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13  Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
a) Bergschäden im Sinne des § 114 BBergG, wenn hierdurch Grund-

stücke, deren Bestandteile und Zubehör beschädigt werden;
b) Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 BBergG durch 

schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie 
Kohlenstaubexplosionen.

A1-7.14  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
Ausgeschlossen sind – sofern nicht über A1-6.6.1 versichert – Ansprüche 
wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Per-
son oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursachen.

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahr-
zeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.15  Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze
Ausgeschlossen sind Ansprüche
a)  wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicher-

te Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahr-
zeugs in Anspruch genommen werden;

b) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen be-
förderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder 
Raumfahrzeuge aus 
-  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raum-
fahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- 
oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeugen bestimmt waren;

-  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung, Be- und Entladen) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen;

c)  gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pächter, 
Leasingnehmer und Nutznießer von Luftlandeplätzen.

A1-7.16  Wasserfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeugs in Anspruch genommen werden.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn 
das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.17  Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Besitz oder Be-
trieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie 
aus der selbstständigen und nichtselbstständigen Teilnahme am Eisen-
bahnbetrieb.

A1-7.18   Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, 
höhere Gewalt

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich
-  auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 

inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder
-  unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen 
beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben.
A1-7.19  Entschädigungen mit Strafcharakter 
Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages.
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A1-7.20   Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige 
Bestimmungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und den 
damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 
1231-1 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

A1-7.21  Arzneimittel
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden durch im Geltungsbereich des 
Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, 
für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer 
Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.

A1-7.22  Sprengstoffe, Feuerwerke
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Herstellung, Ver-
arbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu 
Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von 
Feuerwerken.

A1-7.23  Brennbare und explosible Stoffe
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen 
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursacht haben.

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.24  Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, die entstehen bei
a) Abbruch- und Einreißarbeiten: in einem Umkreis, dessen Radius 

der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht;
b) Sprengungen: an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius 

von weniger als 150 m.

A1-7.25 Umweltrisiko 
Ausgeschlossen sind 
a) Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
 Siehe hierzu A2 (Umweltrisiko).
b) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-

schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der 
EU-Umwelt haftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) basierenden nationa-
len Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch 
dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf 
Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten 
in Anspruch genommen wird.

 Siehe hierzu A2 (Umweltrisiko).
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) basierenden nationa-
len Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 
geltend gemacht werden könnten.

A1-7.26 Produkthaftpflichtrisiko
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, soweit diese durch 
vom Versicherungsnehmer 
- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, 
- erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 
verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in 
den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen 
ausgeführt hat.

Siehe hierzu Abschnitt A3 (Produkthaftpflichtrisiko) sowie die Regelung 
zum Umwelt-Produktrisiko in Abschnitt A2 (Umweltrisiko).

A1-8   Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten 
Risikos. 
Dies gilt nicht
a)  für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-

pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie
b)  für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-

pflicht unterliegen.
c)  für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, die mittels 

Bohrung errichtet werden oder wurden.

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In diesen Fäl-
len ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis 
erlangt hat.

A1-9  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Abschluss 
des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Ver-
sicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt 
der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, 
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko 
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des 
Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzei-
ge nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung.
Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 
bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf den Betrag von 
15.000.000,00 € für Personen- und Sachschäden und – soweit verein-
bart – 15.000.000,00 € für Vermögensschäden begrenzt.

A1-9.2 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
a)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 

Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulas-
sungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

b)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bah-
nen;

c)  Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegen;

d)  Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 
sind;

e)  für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, die mittels 
Bohrung errichtet werden oder wurden.

A1-10   Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung oder 
Berufsaufgabe (Nachhaftung)

Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann 
durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Ver-
sicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert 
werden:

Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollständigen und 
dauerhaften Wegfalls des versicherten Risikos wegen Betriebs-, Pro-
duktions- oder Liefereinstellung (nicht aus anderen Gründen, wie z. B. 
Änderung der Rechtsform) beendet, besteht für nach der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretene Versicherungsfälle Versicherungsschutz 
im Umfang des Vertrags, wie folgt:

Der Versicherungsschutz
a) gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses an gerechnet;
b) besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang des bei 

Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsvertrags, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Jahreshöchstersatzleistung des Versicherungsjahres, in dem das 
Versicherungsverhältnis endet, für den einzelnen Versicherungsfall 
jedoch maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versicherungsfälle werden 
so behandelt, als wären sie am letzten Tag vor Vertragsbeendigung ein-
getreten.
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Abschnitt A2 – Umweltrisiko

Der Versicherungsschutz umfasst Schäden durch Umwelteinwirkungen 
(Umwelthaftpflicht-Risiko, A2-1) sowie Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (Umweltschadens-Risiko, A2-2).

Ein Schaden im Sinne der Versicherung nach A2-1 entsteht durch Um-
welteinwirkungen, wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, 
Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen 
verursacht wird, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben.

Ein Umweltschaden im Sinne der Versicherung nach A2-2 ist eine
-  Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 
-  Schädigung der Gewässer, 
-  Schädigung des Bodens
gemäß Umweltschadensgesetz.

A2-1   Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung (Umwelthaftpflicht-Basisversiche- 
rung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe / 
 gewerbliche Tierhaltungsbetriebe)

A2-1.1  Versichertes Risiko, Versicherungsschutz
A2-1.1.1  Versichert ist im Umfang von Abschnitt A1 – abweichend 
von A1-7.25 Absatz 1 – und den nachfolgenden Bestimmungen (A2-1) 
die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-
mers wegen Schäden durch Umwelteinwirkung, soweit die Umweltein-
wirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen 
ist, die unter A2-1.1.6 fallen. 

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für 
a)  Personen-, Sach- oder sich daraus ergebende Vermögensschäden,
b)  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch Sachschä-

den entstanden sind, soweit es sich handelt um Schäden aus der 
Verletzung
- von Aneignungsrechten, 
- des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-

trieb, 
- von wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. 

Diese Vermögensschäden werden wie Sachschäden behandelt.
Die Regelung zu Vermögensschäden in A1-6.13 findet keine Anwendung.

A2-1.1.2  Abweichend von A1-7.25 Absatz 1 b) sind Ansprüche nach 
dem Umweltschadensgesetz versichert, soweit sie auch aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Ver-
sicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.

Dies gilt auch für Ansprüche nach anderen nationalen Umsetzungs-
gesetzen, die auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG)  
basieren.

A2-1.1.3  Versicherungsschutz besteht auch, wenn
a)  gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegen-

ständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, 
Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in die-
se eingebracht oder eingeleitet zu sein; 

 Bei der Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stall-
dung, Substraten für und Gärresten aus Biogasanlagen, Pflanzen-
schutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln besteht Versi-
cherungsschutz ausschließlich dann, wenn diese Stoffe
-  durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswid-

rig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, 
-  durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder 

auf andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Ver-
sicherungsnehmers stehen.

b) Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

A2-1.1.4  Versichert sind folgende Risiken und Tätigkeiten:
a)  Allgemeines Umweltrisiko
 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder frem-

den Grundstücken, sofern sie nicht unter A2-1.1.6 fallen;
b)  Umweltregress-Risiko
 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-

tung und Wartung von Anlagen gemäß A2-1.1.6 oder Teilen, die er-
sichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist (Umweltregressrisiko). 

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den 
in A2-1.3 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, 
sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Ver-
sicherungsnehmer bestehen können.

 A1-7.26 findet insoweit keine Anwendung.

A2-1.1.5  Versichert ist zudem – abweichend von A2-1.1.6 – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus folgenden Risiken: 
a)  Sickersäfte, Jauche, Gülle, Gärreste 
 Lagerung von Sickersäften aus Silos, von Jauche und Gülle sowie 

von Gärresten aus Biogasanlagen, wenn das Gesamtfassungsver-
mögen der vorhandenen Behälter 500.000 Liter nicht übersteigt, 
sofern die Lagerung in geschlossenen Behältern oder geschlosse-
nen Gruben – nicht jedoch in Lagunen – auf dem Betriebsgrund-
stück erfolgt und die Stoffe im versicherten Betrieb angefallen sind;

 Durch besondere Vereinbarung kann der Versicherungsschutz 
im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt 
erweitert werden:

 Lagerung von Sickersäften aus Silos, von Jauche und Gülle sowie 
von Gärresten aus Biogasanlagen, bis zu einem im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen benannten Gesamtfassungsvermö-
gen der vorhandenen Behälter, sofern die Lagerung in geschlos-
senen Behältern oder geschlossenen Gruben – nicht jedoch in 
Lagunen – auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und die Stoffe im 
versicherten Betrieb angefallen sind;

b)  Stalldung
 Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dungstätten auf 

dem Betriebsgrundstück erfolgt und der Dung im versicherten Be-
trieb angefallen ist;

c)  Mineralöl
 Lagerung von Mineralölen auf dem Betriebsgrundstück, sofern das 

Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 20.000 Liter 
nicht übersteigt und die Mineralöle überwiegend für den versicher-
ten Betrieb bestimmt sind;

 Durch besondere Vereinbarung kann der Versicherungsschutz im 
Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert 
werden:

 Lagerung von Mineralölen auf dem Betriebsgrundstück, bis zu ei-
nem im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen benannten 
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter und die  
Mineralöle überwiegend für den versicherten Betrieb bestimmt sind;

d)  Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel
 Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit diese 

im Zusammenhang mit dem versicherten land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb steht und die Anlage nicht nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegt;

e)  Kleingebinde
 Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe auf dem Betriebs-

grundstück in Kleingebinden (Fässer, Kanister, Dosen, Flaschen, 
etc.) mit einem Fassungsvermögen bis 50 Liter je Einzelgebinde 
und einer Gesamtlagermenge bis 500 Liter, soweit diese Stoffe 
überwiegend für den versicherten Betrieb bestimmt sind; 

f) Abscheider
Betrieb von max. jeweils einem
-  Fettabscheider,
-  Benzin- und Ölabscheider 

 einschließlich Schäden durch Abwässer aus diesen Anlagen.

A2-1.1.6  Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Anlagen 
und Tätigkeiten:
a) Anlagen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewäs-

serschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzu-
lagern, zu befördern oder wegzuleiten; 

b) Anlagen im Sinne des Umwelthaftungsgesetzes (UHG)
 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Um-

welthaftungsgesetz;
c) Sonstige deklarierungspflichtige Anlagen 
 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 

dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen;

d) Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko 
 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen 

oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer;

e) UHG-Anlagen / Pflichtversicherung 
 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Um-

welthaftungsgesetz;
f) die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder 

Teilen im Sinne von A2-1.1.4 b) zurückzuführen sind, wenn die An-
lagen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
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g) die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von A2-1.1.4 b) zurückzuführen sind, 
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

e)  die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung 
oder sonstigen Tätigkeiten zurückzuführen sind, wenn diese Tätig-
keiten im Ausland erfolgen.

Für f) bis e) gilt:
Der Versicherungsschutz nach f) bis e) besteht nur für solche Perso-
nen- und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen 
Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes sind. 
Auslandsdeckung / stationäres Auslandsrisiko

Falls im Ausland belegene Anlagen versichert werden sollen, 
kann der Versicherungsschutz durch besondere Vereinbarung 
im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen erweitert  
werden.

A2-1.2  Versicherungsfall
Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 – die nachprüfbare erste 
Feststellung des Personenschadens, Sachschadens oder eines gemäß 
A2-1.1.1 Absatz 2 b) mitversicherten Vermögensschadens durch den 
Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. 
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeit-
punkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit 
zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

A2-1.3 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
A2-1.3.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist, 
a)  nach einer Störung des Betriebes oder
b) aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Per-
sonen-, Sach- oder gemäß A2-1.1.1 Absatz 2 b) mitversicherten Ver-
mögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die 
behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung 
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

A2-1.3.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im 
Sinne von A2-1.3.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch 
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die 
Behörde ausgeführt werden.

A2-1.3.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
a) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 

Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzei-
gen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den 
Schadenseintritt zu verhindern oder den Schadensumfang zu min-
dern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen oder

b) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

A2-1.3.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-1.3.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des 
für Aufwendungen gemäß A2-1.3 vereinbarten Gesamtbetrages nur die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-1.3.3 genannten Ob-
liegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwai-
ge über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hin-
ausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungs nehmer entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist.

A2-1.3.5  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls wer-
den bis 100.000,00 € je Störung des Betriebes oder behördlicher An-
ordnung ersetzt. Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsjahr 
200.000,00 €. Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 10 % 
selbstzutragen, höchstens jedoch 2.500,00 €.

Es erfolgt eine Anrechnung auf die in A2-1.4.1 vereinbarte Pauschal-
Versicherungssumme und auf die Jahreshöchstersatzleistung.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so 
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den 
Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, 
es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der 
Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Er-
satzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.
Im Falle einer solchen Anrechnung hat der Versicherungsnehmer von 
den Selbstbehalten gemäß A2-1.3.5 Absatz 1 und A2-1.4.3 den höheren 
zu tragen.

A2-1.3.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von A2-1.3.1 decken 
– zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder 
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dergleichen) des Versicherungs-
nehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versi-
cherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Personen-, 
Sach- oder gemäß A2-1.1.1 Absatz 2 b) mitversicherten Vermögens-
schadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des 
Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen 
sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen 
sind abzuziehen.

A2-1.4  Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
beteiligung)

A2-1.4.1 Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung 
Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-
rungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.

Die Versicherungssumme wegen Schäden durch Umwelteinwirkung be-
trägt für Personen-, Sach- sowie die gemäß A2-1.1.1 Absatz 2 b) mitver-
sicherten Vermögensschäden 2.500.000,00 €. 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbar-
ten Versicherungssumme begrenzt.

A2-1.4.2 Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle durch 
a) dieselbe Umwelteinwirkung,
b) mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden Umwelt-

einwirkungen oder
c) mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Um-

welteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, 
insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle als eingetreten gilt.
A1-5.3 findet keine Anwendung.
A2-1.4.3  Selbstbeteiligung
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers: 10%, jedoch maximal 
2.500,00 € je Versicherungsfall.

A2-1.5 Schäden im Ausland 
Soweit A2-1.5 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf 
die in A2-1.5 geregelten Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen 
Anwendung (z. B. A1-6.9.2 bis A1-6.9.3 – Leistungen der Versicherung, 
A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse oder A2-1.6 – Ausschlüsse für Schäden 
durch Umwelteinwirkung).

Versichert ist – ergänzend zu A1-6.9 – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle, 
a) die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine 

Tätigkeit im Inland zurückzuführen sind; 
b) die auf Tätigkeiten im Sinne des Umweltregressrisikos gemäß 

A2-1.1.4 b) zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile nicht 
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren.

A2-1.6  Ausschlüsse für Schäden durch Umwelteinwirkung
Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
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etwas anderes bestimmt ist, sind – zusätzlich zu A1-7 – vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:

A2-1.6.1  Kleckerschäden
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entste-
hen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdamp-
fen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein 
Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Störung des Betriebes beruhen.

A2-1.6.2  Normalbetrieb
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbe-
dingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltein-
wirkungen entstehen. 

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, 
dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursäch-
lichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles 
die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste. 

A2-1.6.3  Schäden vor Vertragsbeginn
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des 
Versicherungsvertrags eingetreten sind.

A2-1.6.4  Frühere Versicherungsverträge
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe 
früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte 
beantragt werden können.

A2-1.6.5  Erwerb belasteter Grundstücke 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus er-
geben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungs-
verhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem 
Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren.

A2-1.6.6  Abfallentsorgungsanlagen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz 
oder Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, insbesondere Deponien und 
Kompostierungsanlagen.

A2-1.6.7  Produkthaftpflichtrisiko
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte 
Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung 
der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflichtrisiko). 
Dieser Ausschluss gilt nicht für das Umwelt-Regressrisiko gemäß  
A2-1.1.4 b). 
Siehe hierzu Abschnitt A3 (Produkthaftpflichtrisiko).

A2-1.6.8  Abfall-Produkthaftpflichtrisiko
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Ver-
sicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung 
entstehen.

A2-1.6.9  Bewusstes Abweichen von rechtlichen Vorschriften 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-1.6.10  Bewusstes Nichtbefolgen technischer Regeln
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, 
die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik ein-
zuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, 
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder 
notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-1.6.11  Lagerstätte und Fließverhalten des Grundwassers
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden infolge der Verände-
rung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

A2-1.6.12  Schäden durch Strahlen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strah-
len stehen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

Siehe hierzu A1-6.12 (Schäden durch Strahlen) und Abschnitt A3  
(Produkthaftpflichtrisiko).

A2-1.7   Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

Abweichend von A1-8 besteht kein Versicherungsschutz für die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Erhöhungen und Erwei-
terungen der in A2-1.1.5 a), c) und e) aufgeführten Risiken sowie des – falls 
vereinbart – in A2-1.1.5 f) genannten Risikos.

Der Versicherungsschutz für erhöhte oder erweiterte Risiken bedarf 
insoweit besonderer Vereinbarung.

Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes zur 
Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-1.8  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
Abweichend von A1-9 besteht kein Versicherungsschutz für Risiken 
gemäß A2-1.1.5 f), die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu 
entstehen. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit 
besonderer Vereinbarung.

A2-1.9   Versicherungsschutz nach Beendigung des Versiche-
rungsvertrags (Nachhaftung)

A2-1.9.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollstän-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 
Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so be-
steht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß  
A2-1.1.1 Absatz 2 b) mitversicherte Vermögensschäden weiter, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht 
festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

Der Versicherungsschutz
a)  gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses an gerechnet; 
b)  besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang des bei Be-

endigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsvertrags, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Jahreshöchstersatzleistung des Versicherungsjahres, in dem das 
Versicherungsverhältnis endet, für den einzelnen Versicherungsfall 
jedoch maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

 
A2-1.9.2  A2-1.9.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der 
Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilwei-
se wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen ist.

A2-1.9.3  A1-10 (Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung) 
findet keine Anwendung. 

A2-2   Versicherung für Umweltschäden (Umweltschadens-
Basisversicherung für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe /gewerbliche Tierhaltungsbetriebe) 

A2-2.1 Versichertes Risiko, Versicherungsschutz
A2-2.1.1  Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur 
Sanierung von Umweltschäden. 
A2-2.1.2  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf 
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Pflichten der oben 
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder 
privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für solche gegen den Versi-
cherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen 
des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) basierender nationaler Umsetzungsgeset-
ze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche besteht aus-
schließlich im Umfang von Abschnitt A1 und A2-1.

A2-2.1.3  Versichert ist das allgemeine Umweltrisiko:
Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden 
Grundstücken, sofern sie nicht unter A2-2.1.5 fallen.

A2-2.1.4  Versichert ist zudem – abweichend von A2-2.1.5 – die ge-
setzliche Pflicht im Sinne von A2-2.1.1 aus folgenden Risiken: 
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a)  Sickersäfte, Jauche, Gülle, Gärreste
 Lagerung von Sickersäften aus Silos, von Jauche und Gülle sowie 

von Gärresten aus Biogasanlagen, wenn das Gesamtfassungsver-
mögen der vorhandenen Behälter 500.000 Liter nicht übersteigt, 
sofern die Lagerung in geschlossenen Behältern oder geschlosse-
nen Gruben – nicht jedoch in Lagunen – auf dem Betriebsgrund-
stück erfolgt und die Stoffe im versicherten Betrieb angefallen sind;

b)  Stalldung
 Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dungstätten auf 

dem Betriebsgrundstück erfolgt und der Dung im versicherten Be-
trieb angefallen ist;

c)  Mineralöl
 Lagerung von Mineralölen auf dem Betriebsgrundstück, sofern 

das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 20.000 
Liter nicht übersteigt und die Mineralöle überwiegend für den versi-
cherten Betrieb bestimmt sind;

d)  Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel
 Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit diese 

im Zusammenhang mit dem versicherten Betrieb steht und die An-
lage nicht nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen der 
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegt;

e)  Kleingebinde
 Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe auf dem Betriebs-

grundstück in Kleingebinden (Fässer, Kanister, Dosen, Flaschen, 
etc.) mit einem Fassungsvermögen bis 500 Liter je Einzelgebinde 
und einer Gesamtlagermenge bis 50 Liter, soweit diese Stoffe über-
wiegend für den versicherten Betrieb bestimmt sind; 

f) Abscheider
Betrieb von jeweils einem
-  Fettabscheider,
-  Benzin- und Ölabscheider 
 einschließlich Schäden durch Abwässer aus diesen Anlagen.

A2-2.1.5  Kein Versicherungsschutz besteht für Pflichten oder An-
sprüche wegen Umweltschäden aus
a) Anlagen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewäs-

serschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzu-
lagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

b) Anlagen im Sinne des Umwelthaftungsgesetzes (UHG)
 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG 

(UHG-Anlagen);
c) Sonstige deklarierungspflichtige Anlagen
 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz die-

nenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht un-
terliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt;

d) Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko
 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen 

oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologi-
sche Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versi-
cherungsnehmer;

e) UHG-Anlagen / Pflichtversicherung
 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG.

A2-2.1.6  Kein Versicherungsschutz besteht für Pflichten oder An-
sprüche wegen Umweltschäden aus
a) Umwelt-Produktrisiko
 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen nach Inverkehrbringen;
b) Umwelt-Regressrisiko
 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand-

haltung und Wartung von Anlagen gemäß A2-2.1.5 oder Teilen, die 
ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

A2-2.1.7  Kein Versicherungsschutz besteht für Pflichten oder An-
sprüche wegen Umweltschäden, soweit diese Pflichten oder Ansprüche 
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über die gesetz-
liche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A2-2.2   Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs-
nehmer und mitversicherten Personen)

A2-2.2.1  Versichert ist die gesetzliche Pflicht im Sinne von A2-2.1.1
a) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, für Schäden, 
die sie in Ausführung betrieblicher oder beruflicher Tätigkeiten für 
den Versicherungsnehmer verursachen;

b) sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in 
Ausführung betrieblicher oder beruflicher Tätigkeiten für den Versi-
cherungsnehmer verursachen. Betriebsangehörige sind beispiels-

weise auch in den Betrieb eingegliederte Arbeitnehmer fremder 
Unternehmen, Praktikanten, Volontäre und Hospitanten.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt 
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden. 

c) des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters für Schäden aus 
der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
beschriebenen betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit. 

d) Versicherungsschutz für die in A2-2.2.1 a) bis c) genannten Personen 
besteht auch, wenn sie aus ihrer früheren Tätigkeit für den versi-
cherten Betrieb in Anspruch genommen werden. 

A2-2.2.2  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbe-
stimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzu-
wenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversiche-
rung (A2-2.12), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person 
entsteht.

A2-2.2.3  Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Ver-
sicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
mitversicherten Personen.

A2-2.2.4  Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten 
sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Perso-
nen verantwortlich.

A2-2.3  Betriebsstörung
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden ge-
mäß A2-2.1.3, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags eingetretenen Stö-
rung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers 
oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

A2-2.4  Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltscha-
dens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen 
sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob 
zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

A2-2.5  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
A2-2.5.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist,
a) für die Versicherung nach A2-2.1.3 nach einer Betriebsstörung 

beim Versicherungsnehmer oder Dritten;
b) für die Versicherung nach A2-2.1.4 nach einer Betriebsstörung 

beim Versicherungsnehmer.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder, soweit versichert, 
des Dritten gemäß a) – für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung 
eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststel-
lung der Betriebsstörung muss in die Wirksamkeit der Versicherung fal-
len, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

A2-2.5.2  Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder be-
hördlichen Anordnungen im Sinne von A2-2.5.1 werden unter den dort 
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 
dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der 
Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

A2-2.5.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
a) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-

triebes unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich 
ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwen-
dig und objektiv geeignet ist, den Schadenseintritt zu verhindern 
oder den Schadensumfang zu mindern oder

b) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.
A2-2.5.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-2.5.3 ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für 
Aufwendungen gemäß A2-2.5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-2.5.3 genannten Ob-
liegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige 
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über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinaus-
gehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist.

A2-2.5.5  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls wer-
den bis 100.000,00 € je Störung des Betriebes oder behördlicher An-
ordnung ersetzt. Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsjahr 
200.000,00 €.

Es erfolgt eine Anrechnung auf die in A2-2.8.1 vereinbarte Versiche-
rungssumme und auf die Jahreshöchstersatzleistung.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so 
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den 
Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es 
sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres-
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleis-
tung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

A2-2.5.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von A2-2.5.1 decken – zur 
Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Be-
triebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, ge-
pachtete, geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch 
für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh-
mers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt 
oder geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minde-
rung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltscha-
dens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder 
Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Ein-
tretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

A2-2.6   Leistungen der Versicherung und Vollmacht des  
Versicherers

A2-2.6.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetz-
lichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und 
die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadens-
ersatzverpflichtungen (Umwelthaftpflicht-Risiko) oder Sanierungs- und 
Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem 
sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Sanierung- und Kosten-
tragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden 
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A2-2.6.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch 
die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren 
oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, das 
Verfahren und den Prozess zu führen. Er führt das Verwaltungsverfah-
ren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

A2-2.6.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann (Umwelthaftpflicht-Risiko) oder eines 
Umweltschadens /Umweltdeliktes, der / das eine unter den Versiche-
rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 

der Versicherer die gesetzliche Vergütung oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

A2-2.7 Versicherte Kosten
Versichert sind im Umfang von A2-2.6.1 folgende Kosten einschließlich 
notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwal-
tungsverfahrens- und Gerichtskosten

A2-2.7.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten,  
natürlichen Lebensräumen oder Gewässern:
a) die Kosten für die „primäre Sanierung“, das heißt für Sanie-

rungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen 
und / oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den 
Ausgangszustand zurückversetzen;

b) die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, das heißt für Sa-
nierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen 
und / oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen wer-
den soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen 
Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen 
und / oder Funktionen führt;

c) die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, das heißt für die Tätig-
keiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Res-
sourcen und / oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens 
des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre 
Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche 
Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die 
geschädigten natürlichen Ressourcen und / oder Funktionen ihre 
ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche 
Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der pri-
mären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet 
haben.

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der verein-
barten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu 
einem Gesamtbetrag von 500.000,00 € der vereinbarten Versicherungs-
summe ersetzt.

A2-2.7.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: 
die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstel-
len, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt 
oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berück-
sichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwär-
tigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko 
einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

A2-2.8  Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahres höchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
beteiligung)

A2-2.8.1  Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung
Die Leistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die 
vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere sanierungs- oder kostentra-
gungspflichtige Personen erstreckt. Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem 
Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sach-
verständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden als Leistungen auf 
die Versicherungssumme angerechnet.
Die Versicherungssumme für Umweltschäden beträgt je Versiche-
rungsfall 2.500.000,00 €.
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Leistungen des Ver-
sicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 
Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

A2-2.8.2  Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle durch
a) dieselbe Einwirkung auf die Umwelt;
b) mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkun-

gen auf die Umwelt;
c) mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwir-

kungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein 
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang be-
steht, oder

d) die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle als eingetreten gilt.

A2-2.8.3  Selbstbeteiligung
Falls vereinbart, hat der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungs-



DOC-627_0325_V02 Seite 16 von 23

fall von den gemäß A2-2.7.1 bis A2-2.7.2 versicherten Kosten 10 % als 
Selbstbeteiligung, jedoch höchstens 2.500,00 € zu tragen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch 
innerhalb der Selbstbeteiligung zur Prüfung der gesetzlichen Verpflich-
tung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

A2-2.8.4  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhal-
ten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von 
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß A2-2.7 
und Zinsen nicht aufzukommen.

A2-2.8.5 Grundstücke des Versicherungsnehmers
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die 
auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungs-
nehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder 
durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es 
sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume 
handelt. 

A2-2.8.6 Grundwasser
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden am 
Grundwasser.

A2-2.9   Besondere Regelungen für einzelne betriebliche Risi-
ken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und 
besondere Ausschlüsse)

A2-2.9 regelt den Versicherungsschutz für einzelne betriebliche Risiken, 
deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden beson-
deren Ausschlüsse. Versicherungsschutz für diese Risiken besteht aus-
schließlich im Umfang der gemäß A2-2.1.3 versicherten Risiken.

Soweit A2-2.9 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf 
die in A2-2.9 geregelten Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen 
Anwendung (z. B. A2-2.6 – Leistungen der Versicherung, A2-2.7 – versi-
cherte Kosten oder A2-2.10 – Ausschlüsse für Umweltschäden).

A2-2.9.1  Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger

a) Versichert ist die gesetzliche Pflicht wegen Schäden durch den Ge-
brauch ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen 
Fahrzeugen:
- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraft-

fahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstge-
schwindigkeit;

- Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km / h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

- Stapler mit nicht mehr als 20 km / h bauartbedingter Höchstge-
schwindigkeit;

- selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km / h 
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 

- Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind 
oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren.

b) Die unter a) genannten Fahrzeuge dürfen nur von einem berech-
tigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von einem unberechtigten Fahrer 
gebraucht werden.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen We-
gen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benut-
zen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 
B3-3.3 ( Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen).

A2-2.9.2 Versicherungsschutz für Schäden im Ausland
A2-2.9.2.1 Versichert sind Versicherungsfälle im Ausland aus-
schließlich dann, wenn sie im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004 / 35 / EG) eintreten und
a)  auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätig-

keit im Inland im Sinne von A2-2.1.3 und A2-2.1.4 zurückzuführen 
sind. Dies gilt nicht für die Herstellung oder Lieferung von Erzeug-
nissen, die ins Ausland gelangen. Versicherungsschutz dafür besteht 
ausschließlich nach d) und e);

b) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen, Kongressen, Messen und Märkten gemäß A2-2.1.3 entstehen.

c) Soweit Versicherungsschutz für Schäden durch grenzüberschrei-
tendes Ausreiten, Ausführen oder Ausreißen von mitversicherten 
Tieren nach A1-6.9 besteht, sind diese Risiken auch im Umfang 
von Abschnitt A2-2 versichert.

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von A2-2.1.1 auch 
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den 
Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht überschreiten.

Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten (z. B. Produk-
tions- und Vertriebsniederlassungen, Läger) versichert werden sollen, 
bedarf es einer besonderen Vereinbarung.

A2-2.9.2.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen 
ist.

A2-2.10 Ausschlüsse für Umweltschäden
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen:

A2-2.10.1 Lagerstätte und Fließverhalten des Grundwassers
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge 
der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließ-
verhaltens.

A2-2.10.2 Schäden vor Vertragsbeginn
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die vor 
Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind.

A2-2.10.3 Erwerb belasteter Grundstücke
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die 
sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des 
Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

A2-2.10.4 Kleckerschäden
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die da-
durch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen 
diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, ver-
dunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer 
oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf 
einer Betriebsstörung beruhen.

A2-2.10.5 Normalbetrieb
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die 
durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genom-
mene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

A2-2.10.6  Pflanzenschutz-, Dünge- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch 
die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klär-
schlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Substraten für und Gärres-
ten aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und 
Düngemitteln.

Dies gilt nicht, wenn diese Stoffe
a) durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 

unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen,
b) durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder
c) in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versiche-

rungsnehmers stehen.

A2-2.10.7 Asbest
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 
sind. 

A2-2.10.8 Gentechnik
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die zu-
rückzuführen sind auf
a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
c) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten
- aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
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A2-2.10.9 Fehlerhafte Deklaration von Abfällen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden in-
folge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von 
Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter 
fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht 
im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

A2-2.10.10 Abfallentsorgungsanlagen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden aus 
Eigentum, Besitz oder Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, insbeson-
dere Deponien und Kompostierungsanlagen.

A2-2.10.11 zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge und Kraftfahr- 
 zeug-Anhänger
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines zulas-
sungspflichtigen Kraftfahrzeuges und / oder eines Kraftfahrzeuganhän-
gers verursachen.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahr-
zeug oder Kraftfahrzeuganhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Umfang von A2-2.9.2.1.

A2-2.10.12 Luft- und Raumfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche
a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte 

Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder 
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeu-
ges in Anspruch genommen werden;

b) wegen Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raum-
fahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- 
oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeuge bestimmt waren;

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
deren Teilen.

A2-2.10.13 Wasserfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasser-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeuges ist und wenn das 
Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A2-2.10.14 Bewusstes Abweichen von rechtlichen Vorschriften
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

A2-2.2.3 findet keine Anwendung.

A2-2.10.15 Bewusstes Nichtbefolgen technischer Regeln
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die 
vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhal-
tenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmä-
ßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwen-
dige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

A2-2.2.3 findet keine Anwendung.

A2-2.10.16 Schäden durch Bergbaubetrieb
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch 
Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetzes.

A2-2.10.17  Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, 
höhere Gewalt

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die 
nachweislich

- auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder

- unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen 
beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2.10.18 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

A2-2.2.3 findet keine Anwendung. 

A2-2.10.19  Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 
Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

A2-2.2.3 findet keine Anwendung.

A2-2.10.20 Übertragung von Krankheiten
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
a)  Personenschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, die aus der Übertragung einer Krankheit einer natürlichen 
versicherten Person resultieren, es sei denn, diese Person beweist, 
dass sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.
b)  Schäden, nicht jedoch Personenschäden, die durch Krankheit der 

dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer beweist, dass weder er noch eine mitversicherte Person 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehan-
delt hat.

A2-2.10.21 Kernenergieanlagen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch 
den Betrieb von Kernenergieanlagen.

A2-2.10.22 Anlagen und Tätigkeiten
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche 

- die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder 
Teilen im Sinne von A2-2.1.3 zurückzuführen sind, wenn die Anla-
gen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

- die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von A2-2.1.3 zurückzuführen sind, 
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

- die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung 
oder sonstige Tätigkeiten gemäß A2-2.1.3zurückzuführen sind, 
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

Die Ausschlüsse in A2-2.10 gelten unabhängig davon, ob bereits erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten 
und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer eingetreten sind oder 
bereits eine Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht. 

A2-2.11  Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

A2-2.11.1 Für Risiken gemäß A2-2.1.4 besteht kein Versicherungs-
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz 
umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der 
gemäß A2-2.1.4 versicherten Risiken.

Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes zur 
Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-2.11.2 Für Risiken gemäß A2-2.1.3umfasst der Versicherungs-
schutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 

Dies gilt nicht
a) für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-

pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie
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b) für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsor-
gepflicht unterliegen.

A2-2.11.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun-
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 
neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften 
auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) han-
delt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht zum Gegenstand haben.

In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

A2-2.12 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
A2-2.12.1 Für Risiken gemäß A2-2.1.3 die nach Abschluss des Ver-
trags neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Ver-
trags sofort bis zur Höhe gemäß A2-2.12.4.

A2-2.12.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzu-
zeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, 
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko 
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

A2-2.12.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rück-wirkend ab dessen Entstehung.

A2-2.12.4 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A2-2.12.3 auf den Betrag von 
100.000,00 € je Schadenfall, jedoch maximal 200.000,00 € je Versiche-
rungsjahr begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

A2-2.12.5 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß  
A2-2.12.1 gilt nicht für Risiken
a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 

oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-gen;

b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

A2-2.13  Versicherungsschutz nach Beendigung des Versiche-
rungsvertrags (Nachhaftung)

A2-2.13.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi-
gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kün-
digung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht 
der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt 
waren, mit folgender Maßgabe:

Der Versicherungsschutz
a) gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses an gerechnet.
b) besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang des bei Be-

endigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsvertrags, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Jahreshöchstersatzleistung des Versicherungsjahres, in dem das 
Versicherungsverhältnis endet, für den einzelnen Versicherungsfall 
jedoch maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

A2-2.13.2 A2-2.13.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der 
Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise 
wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versi-
cherten Risikos abzustellen ist.

A2-2.14  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei un-
mittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach 
Eintritt eines solchen

Statt B3-3.2 gilt:

A2-2.14.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüg-
lich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch 
wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben  
wurden.

A2-2.14.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versi-
cherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:
a) seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Informa-

tion an die zuständige Behörde;
b) behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 

eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer;
c) die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-

denen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanie-
rung eines Umweltschadens;

d) den Erlass eines Mahnbescheids;
e) eine gerichtliche Streitverkündung;
f) die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtli-

chen Verfahrens.

A2-2.14.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Ver-
sicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zu-
mutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadensermittlung und -re-
gulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versiche-
rers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

A2-2.14.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Um-
weltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

A2-2.14.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt 
im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsneh-
mer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehel-
fe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

A2-2.14.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Ver-
fahren wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle 
des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechts-
anwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsneh-
mer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

A2-2.14.7 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten verletzt, gilt B3-3.3 (Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen).

Abschnitt A3 – Produkthaftpflichtrisiko

Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann 
durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Ver-
sicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert 
werden:

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Ver-
sicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbei-
ten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

A3-1 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Perso-
nen-, Sach- und sich daraus ergebende Vermögensschäden soweit 
diese durch vom Versicherungsnehmer 
- aus dem direkten Verkauf selbst erzeugter Produkte an den End-

verbraucher (Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr)
und – falls besonders vereinbart –
- aus Aberntung durch Verbraucher in Obstbaubetrieben sowie bei 

Verkauf auf Wochenmärkten
- aus verpachteten Wirtschaftsflächen;
verursacht wurden.

A3-2  Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den Produk-
tions- und Tätigkeitsumfang der Betriebsbeschreibung, die sich aus dem 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen ergibt.

A3-3  Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche 
wegen Schäden aus der Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunter-
nehmer). Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer selbst 
und deren Betriebsangehörige.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1  - entfällt -

A(GB)-2  Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-
kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 
den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versiche-
rungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

A(GB)-2.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt 
der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versi-
cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mittei-
lung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf 
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßi-
gungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

A(GB)-2.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit-
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu 
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum be-
reits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom 
Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei-
lung des erhöhten Beitrags erfolgten.

A(GB)-2.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

A(GB)-3  Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach 
Beitrags angleichung

A(GB)-3.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-
gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-
träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung.

A(GB)-3.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenszah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zuge-
lassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder 
vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst 
niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 
Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadensfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund 
und Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres ist die Sum-
me der in diesem Jahr geleisteten Schadenszahlungen geteilt durch die 
Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.

A(GB)-3.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den 
sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsan-
gleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz 
als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach 
A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt sei-
ner Schadenszahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen 
im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

A(GB)-3.4  Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter  
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist je-
doch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.
A(GB)-3.5  Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-

schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 
das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

A(GB)-4  Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private 
Haftpflichtrisiken)

A(GB)-4.1  Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Ein-
tritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versicherungsschutz 
nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen ent-
spricht:
- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. 

Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Rich-
teramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiede-
nen Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören.

- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht 
lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines 
Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren 
ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei 
Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In 
seiner Begründung sind die die Entscheidung tragenden Rechts-
normen anzugeben.

A(GB)-4.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzei-
gen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren 
entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordent-
lichen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom 
Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versi-
cherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 
B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

Teil B

Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1  Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmal-
beitrags.

B1-2  Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
B1-2.1  Beitragszahlung
Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
oder als Einmalbeitrag.

B1-2.2  Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die ver-
einbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Ver-
tragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode 
der Vertragsdauer.

B1-3   Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag wird nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheines fällig. Dies gilt unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht rechtzeitig, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers 
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 ge-
zahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
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Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des 
Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet.  
Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung zu vertreten hat.
B1-4  Folgebeitrag
B1-4.1 Fälligkeit
Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise je-
weils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder 
zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete 
Zahlung zu vertreten hat.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

B1-4.3 Mahnung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen 
(Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung betragen. 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die 
rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kün-
digungsrecht) hinweist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche-
rungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden 
werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen.

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Mo-
nats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der 
Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-
lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird. 
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zah-
lung bestehen. 

B1-5 Lastschriftverfahren
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart wor-
den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Bei-
trags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B.   
E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.

B1-5.2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehre-
re Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 

werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschrift-
mandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und 
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlage-
nen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur der-
jenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der 
Versicherungsschutz bestanden hat.
B1-6.2  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 

Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklä-
rung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstat-
ten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung 
auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus 
dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertragli-
chen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm der 
Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers been-
det, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsge-
bühr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der Bei-
trag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Inte-
resse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags
B2-1.1 Vertragsdauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen 
Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag 
zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

B2-1.4  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versiche-



DOC-627_0325_V02 Seite 21 von 23

rungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes da-
rauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegan-
gen sein. 

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung voll-
ständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt.

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall
B2-2.1 Kündigungsrecht
Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn
a) vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung 

von Sanierungskosten von Umweltschäden geleistet wurde, 
b) der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Frei-

stellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder
c) dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten An-

spruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail,  
Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach der Zahlung, der Ab-
lehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zu-
gang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen
B2-3.1 Übergang der Versicherung
Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle des Versi-
cherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus 
dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, ei-
nes Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird.

B2-3.2 Kündigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versiche-
rungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Ver-
sicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wir-
kung oder bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Text-
form zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers 
vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird.

B2-3.3 Beitrag
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamt-
schuldner, wenn der Übergang auf den Erwerber während einer laufen-
den Versicherungsperiode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer 
allein für die Zahlung des Beitrags.

B2-3.4 Anzeigepflichten
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber 
unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er 
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräuße-
rung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 

müssen. Der Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn 
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für seine Kündi-
gung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegen-
heiten

B3-1  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B3-1.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahr erhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeige-
pflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen 
im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlos-
sen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des 
Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
geschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall 
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Ab-
satz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte.

B3-1.2.3 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Ab-
satz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer 
vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht 
hinzuweisen.
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B3-1.3  Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versi-
cherers

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

B3-2 Entfällt

B3-3  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
B3-3.1.1  Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener 
Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

B3-3.1.2 Rechtsfolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Mo-
nats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen.
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat.

B3-3.2  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 
B3-3.2.1  Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer 
Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen 
sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versiche-
rungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflicht gemäßem Ermessen zu handeln.

B3-3.2.2
a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche 

anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche er-
hoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versiche-
rungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.

b) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadensermittlung und -regulie-
rung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versiche-
rers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

c)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaft-
liches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein 
Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies unverzüglich anzuzeigen.

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe 
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch ge-
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungs-
nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat.

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arg-
listig verletzt hat.

Abschnitt B4 Weitere Regelungen

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 
B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

B4-1.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung 
des später geschlossenen Vertrags verlangen.

B4-1.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 
er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
B4-2.1 Form, zuständige Stelle 
Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den 
Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem 
Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-
cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht 
angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers.

B4-2.3   Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift sei-
nes Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei einer Verlegung der ge-
werblichen Niederlassung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters
B4-3.1  Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
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a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags; 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung; 
c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und 

während des Versicherungsverhältnisses.

B4-3.2  Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer aus-
gefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versiche-
rungsnehmer zu übermitteln. 

B4-3.3  Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzuneh-
men, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine 
Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

B4-4 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahr-
lässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen 
Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-5 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungsnehmer 
und dem Versicherer auf, kann sich der Versicherungsnehmer jederzeit 
an die Beschwerdestelle des Versicherers wenden:

  Vorstand der Uelzener Allgemeinen Versicherungs-
 Gesellschaft a. G.
 Veerßer Str. 65 / 67
 29525 Uelzen
 Telefon: 0581 / 8070-0
 E-Mail: qm@uelzener.de
 Internet: https://uelzener.de

Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbesondere folgende 
weitere Beschwerdemöglichkeiten zu:

B4-5.1 Versicherungsombudsmann
Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher oder 
um eine Person handelt, die sich in verbraucherähnlicher Lage befindet, 
gilt:
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich der Ver-
sicherungsnehmer an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
 
 Versicherungsombudsmann e.V.
 Postfach 080632
 10006 Berlin
 Telefon: 0800 3696000
 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
 Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und kosten-
frei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, 
an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

B4-5.2 Versicherungsaufsicht
Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers 
nicht zufrieden ist oder Meinungsverschiedenheiten bei der Vertrags-
abwicklung auftreten, kann er sich auch an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unterliegt der Aufsicht 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
 Sektor Versicherungsaufsicht
 Graurheindorfer Straße 108
 53117 Bonn
 Telefon: 0800 2 100 500
 E-Mail: poststelle@bafin.de
 Internet: https://www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle 
nicht verbindlich entscheiden.

B4-5.3 Rechtsweg
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

B4-5.3.1 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner 
Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die 
Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

B4-5.3.2 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den Versiche-
rungsnehmer
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, 
dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungs-
nehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.

Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klage erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4-6 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-7 Embargobestimmung 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versiche-
rungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien 
direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.


